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Präamble  
„Wir stehen für BILDUNG“ - Die ISKA Deutschland ® tritt nicht nur als Vertreter seiner Mitglieder auf, sowie als 
Gastgeber für Turnierveranstaltungen, sondern bietet auch die Möglichkeit sich in verschiedenen Bereichen weiter 
zu bilden bzw. ausbilden zu lassen.  
 
Art. 1 Bundeslehrreferent  
Die ISKA Deutschland ist eine Dachorganisation des Kickboxsports.  
Der Präsident ernennt einen Bundeslehrreferenten, der weitere qualifizierte Ausbilder, Referenten und Funktionäre 
einsetzt um die Ziele der Lizenzausbildungen zu erreichen.  
 
Art. 2.1 Qualifikationsnachweise Referenten  
Die eingesetzten Referenten müssen eine qualifizierte Ausbildung über das zugeteilte Thema nachweisen. 
Langjährige Erfahrungswerte aus Beruf und Sport sind hierbei zulässig.  
Die Ausbildungsstufe zum "ISKA A-Lizenz Martial Arts Instruktor" darf nur unter der Leitung eines "Dipl. 
Sportlehreres" oder "Dipl. Sportwissenschaftlers" stattfinden.  
Die Ausbildungsstufe zum "ISKA A-Lizenz Studio- und Schulmanager" darf nur unter der Leitung eines z.B. Dipl. 
Betriebswirtes FH oder UNI sein, oder durch einen "Fitness- und/oder Sportfachwirtes/IHK"! 
Die Referenten können auch "A"-Lizenz Trainer/Manager, Lehrer, Profisportler und Weltranglistensportler sein. Die 
Auswahl von geeigneten Referenten obliegt alleinig dem Bundeslehrreferenten in Absprache mit dem Leiter der 
"A"-Lizenz Ausbildungen.  
 
Art. 2.2 Aquirierung Referenten/Leiter  
Die Leiter und Referenten müssen keine Mitglieder der ISKA sein. Die ISKA engagiert bei Bedarf externe 
Spezialisten, die den jeweiligen Lehrinhalt vermitteln.  
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Art. 3 Die Ausbildungsangebote  
Der Aufbau der Ausbildungen geht aus der "ISKA Ausbildungsstruktur" hervor.  
Die Ausbildungsbereiche:  
 ISKA Studio- und Schulmanager  
 ISKA Martial Arts Instruktor  
 ISKA Traditional Martial Arts Teacher  
 ISKA Prüfer  
 ISKA Kampfrichter  
  
Art. 4.1 Teilnahmevoraussetzungen Instruktor/Manager  
An den Ausbildungen können nur ISKA Mitglieder mit Pass und gültiger Jahressichtmarke teilnehmen.  
Grundausbildung: mind. 16 Jahre bei Abschluss (mind. 5. Kyu (Blaugurt) bei Trainerausbildung.  
"C"-Lizenz: mind. 18 Jahre bei Abschluss der Prüfung (mind. 5. Kyu (Blaugurt) bei Trainerausbildung).  
Keine Funktion in konkurrierenden Kickboxorganisationen.  
"B"-Lizenz: mind. 18 Jahre bei Abschluss der Prüfung (mind. 3. Kyu (Braungurt) bei Trainerausbildung).  
Keine Funktion in konkurrierenden Kickboxorganisationen.  
"A"-Lizenz: mind. 21 Jahre bei Abschluss der Prüfung (mind. 2. Dan bei Trainerausbildung). Keine Funktion in 
konkurrierenden Kickboxorganisationen.  
Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses.  
 
Art. 4.2 Teilnahmevoraussetzungen Teacher  
1. Lizenzstufe: 1. Dan und "B"-Lizenz Martial Arts Instruktor  
2. Lizenzstufe: 2. Dan und mind. 25 Jahre = "Teacher Stufe 1"  
3. Lizenzstufe: 4. Dan und mind. 30 Jahre = "Teacher Stufe 2"  
 
Art. 4.3 Teilnahmevoraussetzungen Prüfer  
"A"-Prüfer müssen ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und mind. das 27. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Lizenzinhaber sind berechtigt alle Kup/Kyu (Farbgurte) Prüfungen auch ohne Beisitzer abzunehmen. A-Lizenzprüfer 
sind automatisch auch Bundesprüfer der ISKA, diese einmal jährlich Ihre Lizenz auf ausgeschriebenen Lehrgängen 
aktualisieren müssen.  
Bundesprüfer müssen sich für DAN-Prüfungen des Verbandes jederzeit zur Verfügung stellen.  
Die nachfolgenden Prüfer müssen beim Erwerb der Prüferlizenz volljährig sein.  
„B“-Lizenz Inhaber sind berechtigt Gurtprüfungen bis zum 1. Kyu/Kup (Braun- bzw. Rotgurt) mit einem Beisitzer 
der mind. die „C“-Lizenz erworben hat zu prüfen.  
Der Lizenzinhaber muss mind. den 2. Dan (Meistergrad) besitzen.  
„C“-Lizenz Inhaber sind berechtigt Gurtprüfungen bis zum 4. Grad (Blaugurt) auch ohne Beisitzer abzunehmen.  
Der Lizenzinhaber muss mind. den 1. Dan (Meistergrad) besitzen.  
Die Prüfer erhalten von der ISKA Deutschland ® einen Prüferstempel.  
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Art. 4.4 Lizenzstufen & Anforderungen Kampfrichter  

1. Lizenzstufe – „D“-Lizenz Ringadministration mind. 16 Jahre auch als Nichtaktiver Kampfsportler  
2. Der zur Ausbildung vorgeschlagene Kampfrichter, muss über ausreichend Kampfsporterfahrung in dieser 

Disziplin verfügen. (Ringsport/LK/SK/Formen)  
2. Lizenzstufe – "C"-Lizenz Refferree – Cornerjudge  
3. Lizenzstufe – "B"-Lizenz Refferree – Chiefjudge  
4. Lizenzstufe – "A"-Lizenz Refferree – Empirejudge  
Weitere Anforderungen gehen aus dem offiziellen Regelwerk der ISKA Europa hervor.  
 
Art. 5 Anmeldung  
Die Anmeldung muss an die Geschäftstelle der ISKA Deutschalnd ® gerichtet werden. Hierzu ist das Formular, das 
der Ausschreibung beigefügt ist zu verwenden. Die Teilnehmer werden nach der Reihe der Anmeldungen 
berücksichtigt. Sollten die Plätze belegt sein, besteht kein Recht auf Teilnahme an der Ausbildung.  
Die Zahlungmodalität der Ausbildungsgebühr mit den Zusatzleistungen (Hotel, etc.) geht aus der Ausschreibung 
hervor.  
 
Art. 6 Lizenzen/Gültigkeit/Nachweis  
Der erfolgreiche Besuch der Ausbildungslehrgänge wird mit einer Urkunde bescheinigt.  
Die Lizenz der jeweiligen Stufen wird für die Dauer von max. 2 Jahren ausgestellt, kündigt das Mitglied, verliert die 
Lizenz Ihre Gültigkeit.  
Die Lizenzen müssen jährlich auf ausgeschriebenen Lehrgängen verlängert werden. Der Erwerb und Besuch von 
Aufbaulehrgängen und Modulausbildungen zählt automatisch als Verlängerung.  
Da es sich um eine erteilte Lizenz handelt, ist die ISKA berechtigt die Lizenz abzuerkennen, wenn die 
Vorrausetzungen eines ISKA Repräsentanten nicht mehr gegeben sind.  
ISKA Lizenzinhaber werden als Botschafter des Kickboxsports im Namen der "ISKA Deutschland ®" gesehen. Die 
Lizenzenzerwerber sind somit Repräsentanten unserer Organisation.  
 
Art. 7 Anerkennung verbandsfremder Lizenzen  
Die Anerkennung verbandsfremder Lizenzen, ist nach Prüfung der Lizenzinhalte durch den Bundeslehrreferent 
möglich.  
Die Ausbildungsinhalte müssen ähnlich oder von höherem Anspruch sein, um die Lizenz mit derselben Wertigkeit zu 

überschreiben. 
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